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Regierungsvorlage 

VEREINBARUNG 

zwischen dem Bund und dem Land Nieder
österreich gemäß Art. 15 a B-VG über Vorha
ben, deren Verwirklichung für die Vertrags-

parteien von besonderem Interesse ist 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung~ 
und das Land Niederösterreich, vertreten durch 
den -Landeshauptmann, im folgenden kurz Ver
tragsparteien genannt, sind im Sinne einer koordi
nierten und in den Zielsetzungen abgestimmten 
Entwicklung des Landes Niederösterreich überein
gekommen, gemäß Art. 15 a B-VG nachstehende 

zu schließen: 

Vereinbarung 

Artikel I 

Wirtschaft 

1. Gemeinsame Sonderförderungsaktion für nie
derösterreichische Problemgebiete 

a) Die Venragsparteien verpflichten sich, bei 
allen raumrelevanten Maßnahmen und För
derungen die gemeinsam ausgewählten 
Gebiete mit gravierenden Problemen im 

"Sinne des Österreich ischen Raumordnungs
konzeptes und des Niederösterreichischen 
Gewerbe- und lndustrie-Raumordnungspro
gramms, LGBI. 8000/28-0, besonders zu 
berücksichtigen. 
Ausgewählte Gebiete können sein: 

entwicklungsschwache Problemgebiete 
(Agrargebiete ) 
strukturschwache Problemgebiete (Indu
striegebiete) 
erneuerungsbe"dürftige städtische Gebiete 

sowie Entwicklungszentren mit ihren Stand
orträumen. 
Es entspricht diesen Zielsetzungen, ausge
wählte Gebiete mit kurzfristig auftretenden 
gravierenden Problemen, auch wenn sie im 
Österreichischen Raumordnungskonzept 

nicht namentlich angeführt sind, gleicherma
ßen zu berücksichtigen. 

b) Die gemeinsame Sonderförderungsaktion des 
Bundes und des Landes Niederösterreich zur 
Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen 
in niederösterreichischen " Problemgebieten 
wird bis zum 31. Dezember 1989 verlängert. 
Für den Verlängerungszeitraum (27. Jänner 
1988 bis 31. Dezember 1989) stellen Bund 
und Land Niederösterreich einen zusätzli
chen Förderungsrahmen von je 50 Millionen 
Schilling zur Verfügung. 
Die Modalitäten der Förderungsvergabe für 
den Verlängerungszeitraum sind im Brief
wechsel zwischen Bundesminister Dipl.-Ing. 
Dr. Streicher und Landesrat Dipl.-Kfm. 
Komm.-Rat Höfinger (Schreiben vom 
17. Dezember 1987 bzw. vom 2. Feber 1988) 
enthalten. 

2. Industriell-gewerbliche Großvorhaben 

Bei industriell-gewerblichen Großvorhaben mit 
besonderer struktur- und arbeitsmarktpolitischer 
Bedeutung werden sich die Vertragsparteien über 
Förderungsmöglichkeiten, die über die bestehenden 
hinausgehen, ins Einvernehmen setzen. 

3. Regionalinnovationszentrum Niederö_sterreich
Süd (RIZ) 

J:?ie Vertragsparteien sind sich der" Bedeutung 
des Technologietransfers sowie von Gründer- und 
Technologiezentren zur Verbesserung der gewerb
lichen und industriellen Strukturen in entwick
lungs- und strukturschwachen Problemgebieten 
bewußt. Das Land Niederösterreich stellt für das 
Regionalinnovationszentrum Niederösterreich-Süd 
insgesamt 40 Millionen Schilling zur Verfügung. 
Der Bund stellt insgesamt 15 Millionen Schilling 
zur Verfügung. 

4. Fremdenverkehr 

a) Die Fremdenverkehrsförderung des Bundes 
im Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, der 
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BÜRGES und der Hoteltreuhand werden 
ebenso wie jene des Landes Niederösterreich 
fortgesetzt. 

b) In den Gebieten gemäß lit. d werden in der 
Fremdenverkehrsförderungsaktion, die das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Ange
legenheiten gemeinsam mit dem Land Nie
derösterreich durchführt, im Rahmen der 
Richtlinien grundsätzlich der Höchstförde
rungssatz und eine Zuschußlaufzeit von zehn 
Jahren angewendet werden. Das Land Nie
derösterreich wird im Rahmen dieser Förde
rungsaktion seinen Zinsenzuschuß von 2% 
beibehalten. 

c) In den Gebieten gemäß lit. d werden die Ver
tragsparteien im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten die Kooperationsförderung 
verstärken. 

d) Die in lit. bund c genannten Maßnahmen 
betreffen Fremdenverkehrsproblemgebiete 
des Waldviertels, des nördlichen Weinviertels 
und solche südlich der Donau. 

e) Sowe'it spezielle Bedürfnisse der Fremdenver
kehrswirtschaft vorliegen, bekunden die Ver- . 
tragsparteien die Bereitschaft, punktuelle 
Vorhaben im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten entsprechend zu berücksichti
gen. 

Artikel 11 

Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung 

Die Vertragsparteien stimmen überein, daß 
Arbeits- und Ausbildungsprojekte (§ 35 Abs. 1 lit. a 
in Verbindung .mit § 36 Abs. 4 lit. b Arbeitsmarkt
förderungsgesetz) für Arbeitslose vor dem Hinter
grund der gegenwärtigen und mittelfristig erwart
baren Arbeitsmarktlage eine wichtige volkswirt
schaftliche Aufgabe erfüllen. 

In Anbetracht des Umstandes, daß derartige 
Vorhaben nicht nur arbeitsmarktbezogene Effekte 
haben, sondern auch wichtige sozial-, umwelt-, kul
tur- und kommunalpolitische Ziele verfolgen, kom
men der Bund und das Land Niederösterreich über
ein, derartige Maßnahmen nach Maßgabe budgetä
rer Möglichkeiten zu unterstützen. 

Darüber hinaus werden die Vertragsparteien in 
diesem Bereich weitere gemeinsame Förderungs
maßnahmen setzen, die im Einzelfall verhandelt 
werden. Das bezieht auch Maßnahmen gemäß 
§ 18 a und § 18 b sowie § 28 Abs.4 lit. c bzw. § 36 
Abs, 4 lit. c Arbeitsmarktförderungsgesetz in der 
geltenden Fassung mit ein. 

Artike111I 

Landeshauptstadt St. Pölten 

Mit dem Landesverfassungsgesetz vom 10, Juli 
1986, LGBl. 0001-4, wurde St. Pölten als nieder
österreichische Landeshauptstadt eingerichtet. Das 

Land Niederösterreich beabsichtigt den Ausbau der 
Landeshauptstadt St. Pölten als überregionales und 
multifunktionales Zentrum. 

Der Bund wird bemüht sein, den Ausbau von St. 
Pölten zur Landeshauptstadt im Rahmen der bud
getären Möglichkeiten zu unterstützen. 

Es wird vereinbart, den sich durch die Errichtung 
der Landeshauptstadt St. Pölten ergebenden Pla
nungs- und Handlungsbedarf zwischen den 
Gebietskörperschaften Bund und Land Nieder
österreich im Rahmen der jeweiligen Kompetenzen 
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Sparsam
keit und Zweckmäßigkeit der zu planenden Maß
nahmen sowie nach Maßgabe der im eigenen 
Bereich gegebenen budgetären Möglichkeiten zu 
koordinieren. 

Artikel IV 

Land- und Forstwirtschaft 

A. Koordinierung von Förderungsmaßnahmen 
auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft 

1. Zielsetzung: 

Zur Verbesserung der gegenseitigen Abstim
mung der Förderungsmaßnahmen des Bundes und 
des Landes Niederösterreich auf dem Gebiet der 
Land- und Forstwirtschaft ist von folgenden grund
sätzlichen Zielen auszugehen: 

a) Überprüfung des Förderungsangebotes hin
sichtlich Notwendigkeit, Intensität und Art 

, der Maßnahmen, insbesondere al!ch im Hin
blick auf ökonomische und ökologische 
Erfordernisse. 

b) Möglichste Vereinheitlichung bzw. sinnvolle 
Ergänzung der regionalen Förderungsmaß
nahmen des Bundes und des Landes Nieder
österreich. 

c) Bildung von regionalen und sachlichen 
Schwerpunkten als Grundlage für einen effi
zienteren Einsatz der Förderungsmittel für 
die Erreichung des größtmöglichen Nutzens 
für die Förderungswerber bei einem mög
lichst geringen Verwaltungsaufwand. 

, 2. Maßnahmen: 

a) Es erfolgt eine Abstimmung der Förderungs
richtlinien und sonstiger Maßnahmen (Pilot
projekte usw.) des Bundes und des Landes 
Niederösterreich sowie eine Überprüfung 
ihrer Vereinbarkeit mit den in dieser Verein
barung festgelegten Zielsetzungen im Anlaß
fall, wobei ökologischen Maßnahmen beson
dere Bedeutung zuzumessen ist, 

b) Zwischen dem Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft und seinen nachgeordne
ten Dienststellen und dem Amt der Nieder
österreichischen Landesregierung erfolgt eine 
größtmögliche fachliche Zusammenarbeit. 

c) Der Bund anerkennt die Ausübung der Bera
tertätigkeit (Tätigkeit im Bereich des Förde-
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rungsdienstes) auch durch landwirtschaftli
che Lehrer im Rahmen der gemäß Art. IV 
Abs. 3 lit. b des Bundesverfassungsgesetzes 
1975, BGBL Nr. 316, zu erteilenden Zustim
mung. Die Anzahl der Planstellen wird im 
Rahmen der jährlichen Genehmigung des 
Dienstpostenplanes festgelegt. 

d) Die Vertragsparteien vereinbaren, ein mittel
bzw. langfristiges Realisierungskonzept für 
die ländliche Verkehrserschließung zu erstel
len, um die vorliegenden Anträge für erfor
derliche Erschließungsmaßnahmen in einem 
für die Betroffenen vertretbaren Zeitraum zu 
erledigen. 

B. Gemeinsame . agrarische Sonderprogramme 

1. Zielsetzung: 

Ziel der gemeinsamen Sonderprogramme ist es, 
dJ,lrch einen konzentrierten Einsatz von Förde
rungsmitteln zur Existenzsicherung und Stärkung 
der Leistungskraft land- und fors'twirtschaftlicher 
Betriebe und damit zur Stärkung der regionalen 
Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Siedlungs
dichte beizutragen. 

2. Maßnahmen: 
a) Bund und Land Niederösterreich verpflichten 

sich gemäß Punkt All, gemeinsame agrari
sche Sonderprogramme für die Dauer von 
fünf Jahren zu gleichen Teilen zu finanzie
ren. Hinsichtlich der Festlegung der Einzel
rnaßnahmen und der Finanzierung ist im 
Sinne von Punkt A/2 a vorzugehen. 
Bund und Land Niederösterreich kommen 
überein, bei der Dotierung der Sonderpro
gramme nach Maßgabe der budgetären Mög
lichkeiten jährlich zumindest jene Beträge 
zur Verfügung zu stellen, die 1988 zur Ver
fügung gestellt wurden. 

b) Die Vertragsparteien legen die in Frage kom
menden gemeinsamen agrarischen Sonder
programme und deren Gebiete fest. 
Für folgende· Gebiete werden gemeinsame 
agrarische Sonderprogramme in Aussicht 
gestellt: 
Grenzland 
Waldviertel 
Wachau 
Wienerwald 
BerggebieteSüd 
Steinfeld 
Nördliches Weinviertel 

Artikel V 
Öffentlicher Verkehr 

1. Elektrifizierung der Nordwestbahn im 
Abschnitt Hollabrunn - Retz sowie Elektrifizierung 
der Franz-Josefs-Bahn im Abschnitt Sigmundsher
berg-Gmünd 

Die Vertragsparteien kommen überein, die Elek
trifizierung im Abschnitt Hollabrunn-Retz in 

Angriff zu nehmen. Der Beginn der Arbeiten ist für 
1989 vorgesehen. Nach Maßgabe der budgetären 
Möglichkeiten sollen die Arbeiten bis 1991 abge
schlossen werden. 

Die Fortsetzung der Elektrifizierungsarbeiten 
auf der Franz-Josefs-Bahn im Abschnitt Sigmunds
herberg-Gmünd ist im mittelfristigen Investitions
programm der Österreichischen Bundesbahnen ent
halten; die Arbeiten sollen 1990 begonnen werden. 

2. Attraktivitätssteigerung der Ostbahn 1m 
Abschnitt Mistelbach-Laa an der Thaya 

Für den Abschnitt Mistelbach - Laa an der 
Thaya soll insbesondere durch Fahrplanumgestal
tungen eine Attraktivitätssteigerung herbeigeführt 
werden. 

3. Streckenausbau der Franz-Josefs-Bahn im 
Abschnitt Sigmundsherberg -Gmünd 

Im Rahmen der beabsichtigten Elektrifi?ierungs
arbeiten ist auch vorgesehen, die adäquaten Strek
kenausbauten bis zu 120 km/h vorzunehmen, 
wobei Aufwand und erzielte Verbesserung in einem 
budgetär vertretbaren Verhältnis stehen müssen, 

4. Ausbau der Südbahn im Abschnitt Wien/Lie
sing - Wr. Neustadt als Schnellbahntakt- und Eil
zugtaktstrecke 

Für den Ausbau der Südbahn zwischen Wien/ 
Liesing und Wr. Neustadt als Schnellbahnstrecke 
werden die Vertragsparteien die notwendigen 
rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Dazu soll 
bis Ende 1988 ein Vertragstext zwischen dem Land 
Niederösterreich und den Österreichischen Bun
desbahnen ausgearbeitet und der Vertrag im Jahr 
1989 zum Abschluß gebracht werden. In diesem 
Vertrag sind neben dem Investitionsumfang und 
der Regelung über die Investitionsbeteiligung des 
Landes Niederösterreich auch der Fahrplan unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrserfordernisse und 
die daraus erwachsenden Betriebskosten festzule
gen. 

5. Verbesserung der Verkehrsbedienung 

Auf der Franz-Josefs-Bahn, der Nordwestbahn 
und der Nordbahn sollen Verbesserungen der Ver
kehrsbedienung angestrebt werden. 

6. Umbau des Bahnhofes St. Pölten 

Bei einer Umgestaltung des Bahnhofes St. Pölten 
, werden die Österreich ischen Bundesbahnen auf 

eine günstige Erreichbarkeit der künftigen Zentral
stelIen des Landes Niederösterreich Bedacht neh-
men. 

7. Verbesserung der regionalen Verkehrsanbin
dung an die Landeshauptstadt St. Pölten 

Die Vertragsparteien kommen überein, nac~ 
Maßgabe der budgetären Möglichkeiten eine 
bedarfsgerechte Verbesserung der zur Landes-

2 
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hauptstadt führenden Eisenbahnstrecken anzustre
ben. 

8. Einbindung- des Landes Niederösterreich in die 
Entscheidungsfmdung bezüglich der Verknüpfung 
der Eisenbahnstrecken im Raum Wien 

In Anbetracht der Bedeutung, die eine funktions
gerechte Verknüpfung der Eisenbahnstrecken im 
Raum Wien für die Bevölkerung Niederösterreichs 
hat, wird der Bund das Land Niederösterreich bei 
der Entscheidungsfindung anhören. 

9. Verbesserte Ausrichtung des Kraftfahrlinien
verkehrs auf die Landeshauptstadt 

Bei den Fahrplanfestlegungen bezüglich des 
Kraftfahrlinienverkehrs wird auf einen durch die 
Schaffung der Landeshauptstadt St. Pölten eintre
tenden erhöhten Verkehrsbedarf Bedacht genom
men werden, wobei jedoch abträgliche Parallelver
kehre zu den in die Landeshauptstadt führenden 
Eisenbahnlinien zu vermeiden sind. 

10. Schaffung weiterer regionaler Verkehrsver
bünde 

Bei Vorliegen pOSItIVer Erfahrungen mit dem 
Verkehrsverbund "Nördliches Weinviertel" neh
men die Vertragsparteien in Aussicht, zweckmä
ßige weitere regionale Verkehrsverbünde einzu
richten, wobei auch die Einrichtung von die Lan
desgrenze überschreitenden Verkehrsverbünden 
möglich sein sollte. 

Artikel VI 

Wissenschaft und Forschung 

1. Universitäre Einrichtungen in Niederösterreich 

a) Der Bund nimmt zur Kenntnis, daß bei der 
Errichtung universitärer Einrichtungen in 
Niederösterreich -im Sinne des Arbeitsüber
einkommens der Bundesregierung auch 
Krems (Wissenschaftliche Landesakademie 
für Niederösterreich) als Standort derartiger 
Einrichtungen in Betracht kommt, und wird 
sich bei positiver Begutachtung von Lehrgän
gen, Ergänzungsstudien, Aufbaustudien, 
Hochschullehrgängen und Hochschulkursen 
durch die Hochschulplanungskommission 
(Arbeitskreis "Universitäre Einrichtungen in 
Niederösterreich") des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung an der Finanzie
rung mit einem Betrag von 1 0 Millionen 
Schilling, vorbehaltlich der jeweiligen Bedek
kung durch das Bundesfinanzgesetz, beteili
gen. 

b) Der Bund wird Vorschläge der Universitäten, 
aus aktuellem Anlaß FOhbildungsveranstal
tungen disloziert in Niederösterreich einzu-" 
richten, im Rahmen seiner budgetären Mög
lichkeiten unterstützen. 

2. Interuniversitäres 
Agrarbiotechnologie 

Forschungsinstitut für 

Der Bund wird bemüht sein, die Errichtung eines 
interuniversitären Forschungsinstituts für Agrarbio
technologie unter Trägerschaft der Universität für
Bodenkultur, der Veterinärmedizinischen Universi
tät und der Technischen Universität Wien ideell 
und im Rahmen der budgetären Möglichkeiten 
auch materiell zu unterstützen. Des weiteren wird 
der Bund in Zukunft um die materielle Basis eines 
solchen Institutes durch den Abschluß von Verträ
gen mit der Sitzgemeinde (Tulln), dem Land Nie
derösterreich und gegebenenfalls weiteren Partnern 
bemüht sein. 

3. Österreichische Akademie der Wissenschaften 
- Institut für Realienkunde - Umstrukturierung 
oder Ausweitung -

Der Bund wird Vorschläge der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften auf Umstrukturie
rung und Ausweitung des Instituts für Realien
kunde in Krems im Rahmen seiner Möglichkeiten 
unterstützen. 

4. Ehemaliges PiaristenkoUeg Horn 

Der Bund nimmt den Wunsch des Landes Nie
derösterreich zur Kenntnis und wird in Verhand
lungen darüber eintreten, welche Lehrveranstaltun
gen der Akademie der Bildenden Künste im ehema
ligen Piaristenkolleg in Horn stattfinden können 
und wie die von Bund und Land finanzierten und 
nunmehr zur Verfügung stehenden Atelier- und 
Lehrräume für Arbeiten der Studierenden bzw. für 
Lehrtätigkeiten bestmöglichst genutzt werden kön
nen. 

5. Institut für Kunst im öffentlichen Raum in 
Lindabrunn 

Der Bund nimmt den Wunsch des Landes Nie
derösterreich, in Lindabrunn ein Institut der Hoch
schule für angewandte Kunst für "Kunst im öffent
lichen Raum" einzurichten, zur Kenntnis und wird 
die Möglichkeiten einer Realisierung prüfen. 

Artikel VII 

Kultur und Sport 

1. Denkmalpflege 

Die Vertragsparteien stellen einveriIehmlich fest, 
daß sich in Niederösterreich eine sehr hohe Anzahl 
von Denkmalen im Sinne der §§ 1, 2 und 3 des 
Denkmalschutzgesetzes befinden. Der Bund und 
das Land Niederösterreich werden tra'Chten, die für 
die Erhaltung und Restaurierung dieser denkmal
geschützten Objekte erforderlichen Förderungsmit
tel soweit als möglich zur Verfügung zu stellen. 

2. Marchfeldschlösser 

Der Bund und das Land Niederösterreich stim
men überein, daß die Nutzung und Erhaltung der 
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bundeseigenen Marchfeldschlösser im allgemeinen, 
öffentlichen Interesse liegt. Der Bund erklärt seine 
Bereitschaft, die Schlösser Schloßhof und Nieder
weiden an eine Betriebsgesellschaft unter der V or
aussetzung zu verpachten, daß dem Bund dadurch 
keine Kosten erwachsen, und erklärt weiters seine 
Bereitschaft, Aktivitäten in den bundeseigenen 
Marchfeldschlössern nach Prüfung im Einzelfall 
finanziell zu unterstützen. 

3. Archäologische Bodenuntersuchungen 

Die Vertragsparteien anerkennen die Notwen
digkeit archäologischer Bodenuntersuchungen als 
Voraussetzung für EingJ;"iffe durch Baumaßnah
men. Sie werden daher von Fall zu Fall darüber das 
Einvernehmen pflegen, wie die Kosten dieser' 
archäologischen Bodenuntersuchungen aufge
bracht werden können. 

4. Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester 

Der Bund fördert die Tätigkeit des Niederöster
reichischen Tonkünstlerorchesters gemäß § 2 
Abs.2 Kunstförderungsgesetz, BGBI. Nr. 146/ 
1988, bereits jetzt als Orchester von überregionaler 
Bedeutung. Bei Fortdauer dieser überregionalen 
Bedeutung und mit Rücksicht auf eine angemes
sene Förderung der zeitgenössischen Kunst (§ 2 
Abs. 4 Kunstförderungsgesetz) ist nach Maßgabe 
des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes eine Förde
rung auch weiterhin vorgesehen. Der Bund erklärt 
sich bereit, seinen Beitrag an der Förderung des 
Landes zu orientieren. 

5. Landessportschule 

Die Vertragsparteien werden über eine Beteili
gung des Bundes an der Finanzierung der Errich
tung der Landessportschule in St. Pölten im Sinne 
des § 13 des Bundessportförderungsgesetzes in 
Verhandlungen eintreten. 

Der Bund wird sich im Rahmen der budgetären 
Möglichkeiten dabei an der gesamtösterreichischen 
sportlichen Bedeutung der Landessportschule, an 
einer eventuellen Mitbenützung durch den Bund 
sowie an der Förderung vergleichbarer Projekte 
orientieren. 

6. Donaufestival 

Die Vertragsparteien sind sich über die kulturpo
litisehe Bedeutung des Donaufestivals Niederöster
reich für eine intensive Gestaltung der Beziehungen 
der Staaten und Regionen des Donauraumes einig. 

In Würdigung der überregionalen kulturpoliti
schen Bedeutung des 1988 durchgeführten Donau
festivals und der in den Jahren 1990 und 1992 
geplanten Nachfolgeveranstaltungen fördert der 
Bund im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzge
setzes künstlerische Einzelvorhaben, soweit sie 
geeignet sind, beispielgebend zu wirken, oder inno
vativen Charakter haben. 

Der Bund wird sich dabei an der Bundesförde
rung vergleichbarer Vorhaben sowie an der Zahl 
der Veranstaltungen des Donaufestivals orientie
ren. 

Artikel VIII 

Gerichtsreorganisation 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, eme 
Gerichtsreorganisation bezüglich der in Nieder
österreich gelegenen Bezirksgerichte vorzunehmen 
und die zu diesem Zweck aufgenommenen Ver
handlungen derart abzuschließen, daß die so her
beigeführte Gerichtsorganisation den Anforderun
gen der rechtsschutzsuchenden Bevölkerung an 
eine funktionierende und zweckmäßig eingerich
tete Justiz Re<:hnung trägt. Die Vertragsparteien 
stimmen hiebei darin überein, daß dies insbeson
dere an den gewachsenen Gegebenheiten in Nie
derösterreich, aber auch an der Errichtung der Lan
deshauptstadt und an der Stärkung der Regionen 
des Landes orientierte Zuständigkeiten und 
Bezirksgerichtseinheiten voraussetzt, die grund
sätzlich die Arbeitskraft zumindest eines Richters 
voll auslasten. 

Artikel IX 

Abfallwirtschaft 

Die Vertragsparteien nehmen Maßnahmen zur 
Verringerung des Abfallaufkommens (qualitative 
und quantitative Abfallvermeidung) und die rasche 
Inangriffnahme von Maßnahmen zur umweltad
äquaten Abfallbehandlung und Abfallverwertung 
unter Einbeziehung eines zu errichtenden Abfall
wirtschaftsverbundes in Aussicht. 

Die Regelung der Finanzierung der Entsor
gungseinrichtungen wird vom jeweiligen Kompe
tenzträger vorgenommen. 

Artikel X 

Beiderseitige Ergebnisberichte 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, zum 
Ablauf von zweieinhalb Jahren nach Wirksamwer
den dieses Vertrages je einen Bericht über die bis
herige Erfüllung des Vertrages bzw. die ihr entge
gengestandenen Hindernisse zu verfassen und aus
zutauschen. ' 

Artikel XI 

Privatrechtliche Verträge 

Soweit zur Verwirklichung der in dieser Verein
barung vorgesehenen Maßnahmen privatrechtliche 
Verträge zwischen den Vertragsparteien erforder
lich sind, wird der Abschluß solcher Verträge 
unverzüglich vorbereitet werden. 

857 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



6 857 der Beilagen 

Artikel XII 

Gültigkeit und Dauer der Vereinbarung 

1. Diese Vereinbarung tritt nach Ablauf des 
Tages in Kraft, an dem beim Bundeskanzleramt die 
Mitteilungen der beiden Vertragsparteien vorlie
gen, daß die nach der Bundesverfassung bzw. nach 
der Niederösterreichischen Landesverfassung 1979 
erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttre
ten erfüllt sind. 

2. Soweit nicht im Rahmen dieser Vereinbarung 
Verträge und Regelungen mit einer speziellen Gel
tungsdauer bestehen oder vorgesehen sind, ist die 
Gültigkeit dieser Vereinbarung für die Dauer von 
fünf Jahren befristet. 

3. Diese Vereinbarung wird in zwei Urschriften 
unterfertigt. Je eine Ausfertigung wird beim Bun-

deskanzleramt und beim Amt der Niederöster
reichischen Landesregierung hinterlegt. 

Für den Bund gemäß Beschluß der Bundesregie
rung, vorbehaltlich der Genehmigung des Natio

nalrates: 

Der Bundesminister für Föderalismus 
und Verwaltungs reform: 

Neisser e. h. 

Für das Land Niederösterreich gemäß Beschluß der 
Niederösterreichischen Landesregierung, vorbe
haltlich der Genehmigung des Landtages von Nie-

derösterrei~h : 

Der Landeshauptmann : 
Ludwig e. h. 
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VORBLATT 

Die am 27. Jänner 1983 getroffene Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederöster
reich gemäß Art. 15 a B-VG zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Lande Niederösterreich sowie 
zur Sicherung und Schaffung von Dauerarbeitsplätzen ist am 27. Jänner 1988 ausgelaufen. Die in dieser 
Vereinbarung festgelegten, hauptsächlich regionalpolitisch orientierten Maßnahmen sind Ausdruck einer 
föderalistisch geprägten Regionalpolitik des Bundes und konnten zur Milderung der regionalen Probleme 
in Niederösterreich beitragen. 

Die in den l~tzten Jahren festzustellenden wirtschaftlichen Veränderungen in Österreich erfaßten 
jedoch in besonderer Weise auch die Regionen Niederösterreichs. 

Der sich beschleunigende ökonomische, soziale und kulturelle Strukturwandel im Lande Niederöster
reich erfordert eine Fortsetzung und Erneuerung der Kooperation zwischen dem Bund und dem Land 
Niederösterreich. 

Zwischen der Bundesregierung und der Nied'erösterreichischen Landesregierung wurde Übereinstim
mung hergestellt, zur Lösung bzw. Milderung der anstehenden, vorwiegend regionalen Probleme im Bun
desland Niederösterreich eine neuerliche Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederöster
reich gemäß Art. 15 a B-VG über Vorhaben, deren Verwirklichung für die Vertragsparteien von besonde
rem Interesse ist, vorzusehen. Die Geltungsdauer der Vereinbarung ist mit fünf Jahren befristet. 

Inhalt: 

1. Verlängerung der gemeinsamen Sonderförderungsaktion für niederösterreichische Problemge
biete, Förderung von industriell-gewerblichen Großvorhaben, Förderung des Regionalinnovations
zentrums Niederösterreich-Süd, Fortsetzung der Fremdenverkehrsförderung des Bundes sowie der 
kooperativen Fremdenverkehrsförderung ; 

2. Gemeinsame Förderung von Arbeits- und Ausbildungsprojekten im Rahmen der Arbeitsmarktför
derung; 

3. Verpflichtung zur Koordination und Kooperation hinsichtlich des Ausbaues von St. Pölten zur 
Landeshauptstadt; 

4. Verpflichtung zur Kooperation bei der Agrarförderung, Festlegung und Durchführung gemeinsa
mer agrarischer Sonderprogramme; 

5. Modernisierungsmaßnahmen zur Anhebung der Attraktivität von niederösterreichischen Regional-
bahnen ; Schaffung weiterer regionaler Verkehrsverbünde; 

6. Unterstützung von universitären Einrichtungen in Niederösterreich; 
7. Kooperation und Unterstützung im Bereich Kultur und Sport; 
8. Verpflichtung zur Verringerung des Abfallaufkommens, zur umweltadäquaten Abfallbehandlung 

und Abfallverwertung. 

Alternative: 

Zahlreiche Einzelregelungen zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich. 

Kosten: 

Angesichts der Entwicklung des Bundeshaushaltes und der daraus resultierenden Auswirkungen auf 
die gesamte Wirtschaftspolitik stellt die Budgetkonsolidierung ein zentrales Anliegen der Bundesregierung 
dar. Dies kommt sowohl im Arbeitsübereinkommen der beiden Regierungsparteien als auch in der Regie
rungserklärung vom 28. Jänner 1987 deutlich zum Ausdruck. 

Es ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, das Budgetdefizit bis zum Jahr 1991 auf unter 3% und 
bis 1992 auf 2,5% des Bruttoinlandsproduktes zu senken. . 

Angesichts des überproportionalen Anstieges des Zinsendienstes und der Ausgabendynamik, die vor 
allem auf der Vielzahl gesetzlicher Verpflichtungen beruht, muß zur Erreichung des Konsolidierungszieles 
in den kommenden Jahren das Wachstum der Ausgaben ohne Einrechnung der Finanzschuld-Zinsen auf 
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8 857 der Beilagen 

eine Größenordnung zwischen 0,8% und 2% begrenzt werden. Da keine Einschränkungen oder Einspa
rungen vorgenommen werden sollen, die nicht sozial ausgewogen oder die unbillig gegenüber den sozial 
Schwächeren wären, dürfen neue Ausgabenverpflichtungen seitens des Bundes nur im unbedingt notwen
digen Ausmaß eingegangen werden. 

Auf Grund der oben dargestellten Situation des Bundeshaushaltes wurde in den Verhandlungen zur 
gegenständlichen Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederöster
reich seitens des Bundes ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zur Verwirklichung der beschlossenen 
Maßnahmen seitens des Bundesministeriums für Finanzen den einzelnen Ressorts keine zusätzlichen 
finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden können. Die Bedeckung der V orhahen ist durch 
Umschichtungen innerhalb der einzelnen Ressortbudgets sicherzustellen und begründet keinen Anspruch 
auf Gewährung zusätzlicher finanzieller Mittel seitens des Bundes an das betroffene Ressort. 

Um den besonders ausgeprägten strukturellen Problemen im Bereich der Industrie entgegenzuwirken, 
ist eine Verlängerung und zusätzliche Dotierung der gemeinsamen Sonderförderungsaktion zweckmäßig. 

Gemäß Art. I Punkt 1 b stellen der Bund und das Land Niederösterreich für die Sonderförderungsak
tion zur Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen in Problemgebieten im Zeitraum vom 27. Jänner 
1988 bis 31. Dezember 1989 zusätzliche Mittel bis ,zur Höhe von je 50 Millionen Schilling zur Verfügung. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Am 15. Jänner 1988 wurde zwischen dem Bun
deskanzler und dem Niederösterreichischen Lan
deshauptmaJ;lD Übereinstimmung hergestellt, V or
haben des Bundes und des Landes Niederöster
reich, deren Verwirklichung von besonderem Inter
esse ist, in einer neuen Vereinbarung zwischen dem 
Bund und dem Land Niederösterreich gemäß 
Art. 15 a B-VG zu regeln. 

Die Grundlage für die Verhandlungen zwischen 
dem Bund und dem Land Niederösterreich waren 
einerseits die vom Land Niederösterreich dem 
Bund vorgelegten "Wünsche des Landes Nieder
österreich an den Bund" sowie andererseits die vom 
Bund an das Land Niederösterreich gerichteten 
"Forderungen des Bundes". 

Aus den Verhandlungen wurden jene Punkte 
ausgeschieden, die mehrere oder alle Bundesländer 
betreffen· und somit anderen Verhandlungsebenen 
vorbehalten sind. Die Vereinbarung gemäß 
Art. 15 a B-VG bindet den Gesetzgeber und ist 
daher dem Nationalrat zuzuleiten. 

Es wurde weiters vereinbart, die Verhandlungen 
der vielfältigen Themen in sechs Arbeitsgruppen 
unter der koordinierenden Leitung des Bundesmi
nisters für Föderalismus und Verwaltungsreform 
abzuwickeln. 

Nach mehrmonatigen Verhandlungen erfolgte 
am 2. August 1988 im Bundeskanzleramt die 
Unterzeichnung der Vereinbarung durch den Bun
desminister für Föderalismus und Verwaltungsre
form und den Niederösterreichischen Landeshaupt
mann. 

Die Vereinbarung beinhaltet verschiedene, vor
wiegend regional politisch orientierte Maßnahmen 
sowie eine Reihe von Absichtserklärungen hinsicht
lich der künftigen Kooperation und Koordination 
zwischen dem Bund und dem Land Niederöster
reich. 

.Im Art. I "Wirtschaft", Punkt 1 "Gemeinsame 
Sonderförderungsaktion für niederösterreichische 
Problemgebiete" wird hinsichtlich der Modalitäten 
der Förderungsvergabe für den V erlängerungszeit
raum auf den Briefwechsel zwischen dem Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
und dem Niederösterreichischen Landesrat Höfin
ger Bezug genommen. 

Der Inhalt dieses Briefwechsels wurde dem fol
genden Besonderen Teil der Erläuterung~n 
zugrunde gelegt. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Punkt 1: 

Im Hinplick auf die Kontinuität der Förderungs
vergabe werden die bestehenden Richtlinien inklu
sive der dazugehörigen Nebenabreden grundsätz
lich weiter belassen. 

Die Investitionsprämie soll nur noch in struktur
politisch bedeutsamen Einzelfällen zur Anwendung 
gelangen. Fremdenverkehrsprojekte werden im 
Verlängerungszeitraum nicht mehr berücksichtigt. 

Angesichts der Kürzung der Budgetmittel für 
Regionalförderungen wird eine restriktive Vergabe 
der Förderungsmittel erfolgen. 
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